
Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Asylgesetzes 2005 

§ 15. (1) … § 15. (1) … 
 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
 6. eine behauptete und auf Grund der bisher vorliegenden Ergebnisse des 

Ermittlungsverfahrens zweifelhafte Minderjährigkeit, auf die er sich in 
einem Verfahren nach diesem Bundesgesetz beruft, durch 
unbedenkliche Urkunden oder sonstige geeignete und gleichwertige 
Bescheinigungsmittel nachzuweisen. Gelingt dies dem Fremden nicht, 
kann das Bundesasylamt oder der Asylgerichtshof im Rahmen einer 
multifaktoriellen Untersuchungsmethodik zur Altersdiagnose auch die 
Vornahme radiologischer Untersuchungen, insbesondere 
Röntgenuntersuchungen, anordnen. Jede Untersuchungsmethode hat 
mit dem geringst möglichen Eingriff zu erfolgen. Die Mitwirkung des 
Fremden an einer radiologischen Untersuchung ist nicht mit 
Zwangsmittel durchsetzbar (Abs. 1 Z 2 letzter Satz). Bestehen nach der 
Altersdiagnose weiterhin begründete Zweifel, so ist zu Gunsten des 
Fremden von seiner Minderjährigkeit auszugehen. 

 6. eine behauptete und auf Grund der bisher vorliegenden Ergebnisse des 
Ermittlungsverfahrens zweifelhafte Minderjährigkeit, auf die er sich in einem 
Verfahren nach diesem Bundesgesetz beruft, durch unbedenkliche Urkunden 
oder sonstige geeignete und gleichwertige Bescheinigungsmittel 
nachzuweisen. Gelingt dies dem Fremden nicht, kann das Bundesasylamt 
oder der Asylgerichtshof im Rahmen einer multifaktoriellen 
Untersuchungsmethodik zur Altersdiagnose auch die Vornahme 
radiologischer Untersuchungen, insbesondere Röntgenuntersuchungen, 
anordnen. Jede Untersuchungsmethode hat mit dem geringst möglichen 
Eingriff zu erfolgen. Die Mitwirkung des Fremden an einer radiologischen 
Untersuchung ist nicht mit Zwangsmittel durchsetzbar (Abs. 1 Z 2 letzter 
Satz). Bestehen nach der Altersdiagnose weiterhin begründete Zweifel, so ist 
zu Gunsten des Fremden von seiner Minderjährigkeit auszugehen; 

  7. unbeschadet der Z 1 bis 6 an den zu Beginn des Zulassungsverfahrens 
notwendigen Verfahrens- und Ermittlungsschritten gemäß § 29 Abs. 6 
mitzuwirken. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

 (3a) Asylwerber, deren Verfahren in einer Erstaufnahmestelle des 
Bundesasylamtes geführt werden, haben sich, sofern nicht gemäß § 45 eine 
Vorführung unterblieben ist, ab Einbringen des Antrags auf internationalen Schutz bis 
zum Abschluss der Verfahrens- und Ermittlungsschritte gemäß § 29 Abs. 6, längstens 
jedoch für einen Zeitraum von 120 Stunden, durchgehend in der Erstaufnahmestelle 
zur Verfügung zu halten. In Fällen, in denen der Fremde den Antrag auf 
internationalen Schutz vor einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder 
einer Sicherheitsbehörde gestellt hat und der Fremde gemäß § 43 Abs. 2 der 
Erstaufnahmestelle vorzuführen ist, beginnt die Frist von 120 Stunden bereits mit 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Stellen des Antrags auf internationalen Schutz. Samstage, Sonntage und gesetzliche 
Feiertage hemmen die Frist von 120 Stunden. 

 (3b) Abs. 3a gilt nicht, wenn 

  1. dem Asylwerber die Versorgung gemäß § 2 Abs. 4 und 5 
Grundversorgungsgesetz – Bund 2005 – GVG-B 2005, BGBl. Nr. 405/1991, 
entzogen wurde, 

  2. der Asylwerber gemäß § 3 Abs. 1 GVG-B 2005 von der Versorgung 
ausgeschlossen ist oder 

  3. der Asylwerber in Schub-, Straf- oder Untersuchungshaft angehalten wird 
oder im Rahmen eines gelinderen Mittels in von der Behörde bestimmten 
Räumen Unterkunft zu nehmen hat. 

(4) … (4) … 

§ 17. (1) bis (8) … § 17. (1) bis (8) … 

(9) Der Bundesminister für Inneres hat ein Merkblatt über die einem 
Asylwerber obliegenden Pflichten und zustehenden Rechte aufzulegen. Dieses 
ist spätestens bei Antragseinbringung in der Erstaufnahmestelle in einer dem 
Asylwerber verständlichen Sprache zu übergeben. Dieses Merkblatt ist in jenen 
Sprachen bereitzuhalten, von denen anzunehmen ist, dass die Asylwerber sie 
verstehen. In diesem Merkblatt ist insbesondere auf die Verpflichtung des 
Asylwerbers, sich den Behörden für Zwecke eines Verfahrens nach diesem 
Bundesgesetz zur Verfügung zu halten sowie auf die Rechtsfolgen einer 
Verletzung hinzuweisen. 

(9) Der Bundesminister für Inneres hat ein Merkblatt über die einem Asylwerber 
obliegenden Pflichten und zustehenden Rechte aufzulegen. Dieses ist spätestens bei 
Antragseinbringung in der Erstaufnahmestelle in einer dem Asylwerber 
verständlichen Sprache zu übergeben. Dieses Merkblatt ist in jenen Sprachen 
bereitzuhalten, von denen anzunehmen ist, dass die Asylwerber sie verstehen. In 
diesem Merkblatt ist insbesondere auf die Verpflichtung des Asylwerbers, sich den 
Behörden für Zwecke eines Verfahrens nach diesem Bundesgesetz zur Verfügung zu 
halten sowie auf die Rechtsfolgen einer Verletzung hinzuweisen. In diesem Merkblatt 
ist unter anderem auf die Verpflichtung des Asylwerbers, sich den Behörden für 
Zwecke eines Verfahrens nach diesem Bundesgesetz zur Verfügung zu halten, 
insbesondere auf Beginn und Ende der Mitwirkungspflicht nach § 15 Abs. 3a, sowie 
auf Rechtsfolgen einer Verletzung hinzuweisen. 

§ 24. (1) … § 24. (1) … 
 1. dem Bundesasylamt oder dem Asylgerichtshof sein Aufenthaltsort 

wegen Verletzung seiner Mitwirkungspflichten (§ 15) weder bekannt 
noch sonst durch das Bundesasylamt oder den Asylgerichtshof leicht 
feststellbar ist oder 

 1. dem Bundesasylamt oder dem Asylgerichtshof sein Aufenthaltsort wegen 
Verletzung seiner Mitwirkungspflichten gemäß § 15 Abs. 1 weder bekannt 
noch sonst durch das Bundesasylamt oder den Asylgerichtshof leicht 
feststellbar ist oder 

 2. …  2. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

(4) Ein Asylwerber entfernt sich ungerechtfertigt aus der (4) Ein Asylwerber entfernt sich ungerechtfertigt aus der Erstaufnahmestelle, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Erstaufnahmestelle, wenn er trotz Aufforderung zu den ihm vom 
Bundesasylamt im Zulassungsverfahren gesetzten Terminen nicht kommt und 
in der Erstaufnahmestelle nicht angetroffen werden kann. Insbesondere ist ein 
Krankenhausaufenthalt kein ungerechtfertigtes Entfernen aus der 
Erstaufnahmestelle. 

wenn er 
 1. der Mitwirkungspflicht gemäß § 15 Abs. 3a unterliegt und nicht in der 

Erstaufnahmestelle angetroffen werden kann oder 
 2. trotz Aufforderung zu den ihm vom Bundesasylamt im Zulassungsverfahren 

gesetzten Terminen nicht kommt oder auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen ist, er werde einen solchen Termin nicht einhalten, und er in der 
Erstaufnahmestelle nicht angetroffen werden kann. 

Die Abwesenheit aus den in § 12 Abs. 2 Z 1 bis 3 genannten Gründen stellt kein 
ungerechtfertigtes Entfernen aus der Erstaufnahmestelle dar. 

§ 26. (1) … § 26. (1) … 
 1. …  1. … 
 2. sich ungerechtfertigt aus der Erstaufnahmestelle entfernt hat (§ 24 

Abs. 4) 
 2. sich gemäß § 24 Abs. 4 Z 2 ungerechtfertigt aus der Erstaufnahmestelle 

entfernt hat 
einen Festnahmeauftrag erlassen. einen Festnahmeauftrag erlassen. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

§ 29. (1) Zulassungsverfahren sind mit Einbringen von Anträgen auf 
internationalen Schutz zu beginnen und in einer Erstaufnahmestelle des 
Bundesasylamtes zu führen, soweit sich aus diesem Bundesgesetz nichts 
anderes ergibt. § 17 Abs. 3 und 6 gilt. Unverzüglich nach Einbringung des 
Antrages ist dem Asylwerber eine Orientierungsinformation und eine 
Erstinformation über das Asylverfahren in einer ihm verständlichen Sprache zu 
geben. 

§ 29. (1) Zulassungsverfahren sind mit Einbringen von Anträgen auf 
internationalen Schutz zu beginnen und in einer Erstaufnahmestelle des 
Bundesasylamtes zu führen, soweit sich aus diesem Bundesgesetz nichts anderes 
ergibt. § 17 Abs. 3 und 6 gilt. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

 (6) Zu Beginn des Zulassungsverfahrens sind folgende Verfahrens- und 
Ermittlungsschritte durchzuführen: 

  1. die erkennungsdienstliche Behandlung (§ 44 Abs. 5) und die Durchsuchung 
(§ 44 Abs. 2); 

  2. die Erteilung einer Orientierungs- und Erstinformation über das 
Asylverfahren in einer dem Asylwerber verständlichen Sprache; 

  3. die nachweisliche Information gemäß § 5 Abs. 3 GVG-B 2005 zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit; 

  4. das Erfüllen der gesetzlichen Verpflichtungen gemäß §§ 15 Abs. 4 und 17 
Abs. 9; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  5. die Befragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes gemäß 

Abs. 2; 
  6. eine Einvernahme vor einem Organ des Bundesasylamtes (§ 19 Abs. 2), 

sofern der Asylwerber zu dieser Einvernahme spätestens 24 Stunden vor 
Ablauf der Frist gemäß § 15 Abs. 3a geladen wird; 

  7. die Ausstellung der Verfahrenskarte gemäß § 50; 
  8. die Untersuchungen, die nach gesundheitsrechtlichen Vorschriften des 

Bundes verpflichtend vorgesehen sind. 

§ 31. (1) Ein Fremder, der nach Anreise über einen Flughafen (§ 1 Z 1 
Flughafen-Bodenabfertigungsgesetz - FBG, BGBl. I Nr. 97/1998), in dem eine 
Erstaufnahmestelle am Flughafen eingerichtet ist, einen Antrag auf 
internationalen Schutz stellt, ist dieser Erstaufnahmestelle vorzuführen, soweit 
das Bundesasylamt nicht auf Grund der vorliegenden Informationen die 
Einreise gestattet. Auf Flughafenverfahren sind, soweit sich aus diesem 
Abschnitt nichts anderes ergibt, die Bestimmungen des 2. Abschnitts 
anzuwenden. Wird die Einreise gestattet, ist dieser Fremde einer 
Erstaufnahmestelle im Inland vorzuführen; auf das weitere Verfahren sind die 
Bestimmungen dieses Abschnitts dann nicht anzuwenden. 

§ 31. (1) Ein Fremder, der nach Anreise über einen Flughafen (§ 1 Z 1 
Flughafen-Bodenabfertigungsgesetz - FBG, BGBl. I Nr. 97/1998), in dem eine 
Erstaufnahmestelle am Flughafen eingerichtet ist, einen Antrag auf internationalen 
Schutz stellt, ist dieser Erstaufnahmestelle vorzuführen, soweit das Bundesasylamt 
nicht auf Grund der vorliegenden Informationen die Einreise gestattet. Auf 
Flughafenverfahren sind, soweit sich aus diesem Abschnitt nichts anderes ergibt, die 
Bestimmungen des 2. Abschnitts anzuwenden; § 29 Abs. 6 ist nicht anzuwenden. 
Wird die Einreise gestattet, ist dieser Fremde einer Erstaufnahmestelle im Inland 
vorzuführen; auf das weitere Verfahren sind die Bestimmungen dieses Abschnitts 
dann nicht anzuwenden. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

§ 73. (1) bis (8) … § 73. (1) bis (8) … 

 (9) Die §§ 15 Abs. 1 Z 6 und 7 und Abs. 3a und 3b, 17 Abs. 9,  24 Abs. 1 und 4, 
26 Abs. 1 Z 2 , 29 Abs. 1 und 6 sowie 31 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XXX/2010 treten mit 1. Jänner  2011 in Kraft. 

Artikel 2 
Änderung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 

§ 76. (1) und (2) … § 76. (1) und (2) … 

(2a) … (2a) … 
 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 4. der Asylwerber, gegen den nach den Bestimmungen des 

Asylgesetzes 2005 ein Ausweisungsverfahren eingeleitet wurde, der 
Mitwirkungsverpflichtung gemäß § 15 Abs. 1 Z 4 vorletzter Satz 

 4. der Asylwerber, gegen den nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 2005 
ein Ausweisungsverfahren eingeleitet wurde, der Mitwirkungsverpflichtung 
gemäß § 15 Abs. 1 Z 4 vorletzter Satz AsylG 2005 nicht nachgekommen ist; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
AsylG 2005 nicht nachgekommen ist, oder 

 5. der Asylwerber einen Folgeantrag (§ 2 Abs. 1 Z 23 AsylG 2005) 
gestellt hat und der faktische Abschiebeschutz gemäß § 12a Abs. 2 
AsylG 2005 aufgehoben wurde, 

 5. der Asylwerber einen Folgeantrag (§ 2 Abs. 1 Z 23 AsylG 2005) gestellt hat 
und der faktische Abschiebeschutz gemäß § 12a Abs. 2 AsylG 2005 
aufgehoben wurde, oder 

  6. sich der Asylwerber gemäß § 24 Abs. 4 AsylG 2005 ungerechtfertigt aus der 
Erstaufnahmestelle entfernt hat, soweit eine der Voraussetzungen des Abs. 2 
Z 1 bis 4 vorliegt, 

(3) bis (7) … (3) bis (7) … 

§ 126. (1) bis (8) … § 126. (1) bis (8) … 

 (9) § 76 Abs. 2a Z 4 bis 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XXX/2010 tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 
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